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Gemeinsame Bank-

guthaben sind nach 
dem Tod des Ehe-

gatten nicht un-
problematisch 
 

Viele Ehepaare führen ein 

gemeinsames Konto, über 

welches sie ihre Lebens-

haltungskosten bestreiten. 

Bei diesem sog. Gemein-

schaftskonto, das auf 

mehrere Personen lauten 

kann, kann jeweils einzeln 

über das Guthaben verfügt 

werden. 

Beim Tod eines Ehegatten 

fällt aber der Vermögens-

teil, der dem Verstorbenen 

gehört, in den Nachlass.  

Das bedeutet: Es könnten 

Pflichtteile von Erben ver-

letzt sein, wenn die Bank 

das Konto auf Geheiss des 

überlebenden Ehegatten 

aufhebt oder Belastungen 

duldet. So können vom 

überlebenden Kontoinha-

ber aus Sicht der Erben 

erbrechtliche Vorschriften 

umgangen werden, indem 

Vermögenswerte abgezo-

gen oder Ansprüche be-

stritten werden. Um dem 

überlebenden Gatten 

trotzdem einen Zugriff auf 

die Mittel zu gewährleis-

ten, wird von einigen Ban-

ken für das gemeinsame 

Bankkonto ein Compte-

joint Vertrag vorgeschla-

gen. Mit diesem Vertrag 

kann jeder Partner einzeln 

und in vollem Umfang 

über das Konto verfügen, 

auch nach dem Tod des 

Partners. Jedoch vernei-

nen bereits einzelne Ge-

richte die Zulässigkeit die-

ser Verträge, da sie erb-

rechtliche Vorschriften 

verletzen. 

Es ist zu empfehlen, dass 

jeder Ehepartner ein eige-

nes Konto für die flexible 

Verwendung hat, mit ge-

genseitiger Vollmacht. 

Daneben könnte ein ge-

meinsames Haushaltkonto 

für die monatlichen Ver-

pflichtungen geführt wer-

den, auf dem sich gerade 

soviel Geld befindet, wie 

für die laufenden Ausga-

ben gebraucht wird.  

 

 

 

Pflicht zum persön-

lichen Erscheinen 
von juristischen 

Personen an 
Schlichtungsver-

handlungen 
 
Das Bundesgericht hat 

entschieden, dass von ei-

ner juristischen Person 

verlangt werden könne, 

dass sie an Schlichtungs-

verhandlungen durch ein 

Organ oder zumindest 

durch eine bevollmächtigte 

und zur Prozessführung 

befugte Person vertreten 

wird. Diese Person muss 

mit dem Streitgegenstand 

vertraut ist. Eine Ver-

tretung der juristischen 

Person durch einen 

Rechtsanwalt genügt 

nicht. Ebenfalls genügt es 

nicht, sich durch einen 

Mitarbeiter mit einer Voll-

macht vertreten zu lassen, 

vor allem nicht, wenn der 

Mitarbeiter nur über eine 

Kollektivunterschrift zu 

zweien verfügt.  

Die zur Schlichtungsver-

handlung erscheinende 

Person muss vorbehaltlos 

und gültig handeln und di-

rekt vor Gericht einen 

Vergleich abschliessen 

können. (Quelle: BGE 

4A_387/2013 vom 17.2. 

2014) ���� 
 

 

 

Bundesgericht 

definiert Zahlungs-
unfähigkeit 
 
Anlässlich eines Gerichts-

falls über eine Konkurser-

öffnung hat sich das Bun-

desgericht deutlich dazu 

geäussert, was es unter 

Zahlungsunfähigkeit ver-

steht. 

Grundsätzlich weist es die 

Gerichte an, dass bei der 

Aufhebung einer Konkurs-

eröffnung die Zahlungsfä-

higkeit des Konkursiten 

wahrscheinlicher sein 

muss als seine Zahlungs-

unfähigkeit. In diesem Be-

reich dürfen keine zu 

strengen Anforderungen 

gestellt werden, vor allem 

wenn die wirtschaftliche 

Lebensfähigkeit des 

schuldnerischen Unter-

nehmens nicht von vorn-

herein ausgeschlossen 
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werden kann. Der Schuld-

ner muss Beweismittel 

vorlegen um seine Zah-

lungsfähigkeit glaubhaft 

erscheinen zu lassen. Um 

als zahlungsfähig zu gel-

ten, muss ein Schuldner 

beweisen, dass gegen ihn 

keine Konkursbegehren 

hängig sind und keine 

vollstreckbaren Betreibun-

gen vorliegen. 

Allgemein ist das Bundes-

gericht der Ansicht, dass 

ein Schuldner als zah-

lungsunfähig betrachtet 

werden kann, wenn er 

Konkursandrohungen an-

häufen lässt, systematisch 

Rechtsvorschlag erhebt 

und selbst kleinere Beträ-

ge nicht bezahlt. Bloss vo-

rübergehende Zahlungs-

schwierigkeiten lassen den 

Schuldner noch nicht als 

zahlungsunfähig erschei-

nen. (Quelle: BGE 5A_ 

912/2013) ���� 

 

 

 

Missbräuchliche 
Kündigung wegen 

«offenem Brief» 
 

Ein Arbeitgeber kündigte 

einer Mitarbeitenden und 

teilte seiner Belegschaft in 

einem offenen Brief mit, 

weshalb er die Mitarbeite-

rin entlassen habe. 

Damit hat er die Persön-

lichkeit der Arbeitnehme-

rin verletzt und wurde 

deshalb wegen miss-

bräuchlicher Kündigung zu 

einer Entschädigung von 

zwei Monatslöhnen ver-

pflichtet. (Quelle: Oberge-

richt Kt. Zürich  vom 21. 

Nov. 2013) 

 

 

 

 

 

Fehlen der 
Revisionsstelle ist 

kein Grund für die 
Auflösung einer 

Gesellschaft 
 

Das Bundesgericht hat in 

einem neuen Entscheid 

bestätigt, dass das Fehlen 

einer Revisionsstelle als 

notwendiges Organ kein 

Grund für die Auflösung 

der Gesellschaft ist. 

Die Stufenfolge für die Be-

hebung dieses Organisati-

onsmangels ist 

- die Ansetzung einer 

Frist und 

- beim erfolglosen Ver-

streichen die richterli-

che Ernennung einer 

Revisionsstelle. 

Das Bundesgericht fand es 

unverhältnismässig, auf-

grund eines Antrages des 

Handelsregisteramts die 

Gesellschaft aufzulösen 

und gab der Aktiengesell-

schaft Recht. (Quelle: BGE 

4A_354/2013 vom 16.12. 

2013) ���� 

 

 

 

Fristlose Entlassung 
nach einer norma-

len Kündigung 
möglich 
 

Ein Arbeitgeber hat die 

Möglichkeit, nachträglich 

einen bereits gekündigten 

(und ev. freigestellten) 

Mitarbeiter fristlos zu ent-

lassen.  

Ergeben sich nämlich wäh-

rend der Kündigungsfrist 

schwerwiegende Gründe, 

die eine Weiterführung des 

Arbeitsverhältnisses un-

zumutbar erscheinen las-

sen, darf auch dann noch 

fristlos gekündigt werden.  

 

Krankes Haustier – 
hat der Mitarbeiter 

Recht auf bezahlte 
Freitage? 
 

Wird ein zuhause gelasse-

nes Tier krank, so ist der 

Tierhalter gemäss Tier-

schutzgesetz verpflichtet, 

es zu pflegen und zu be-

handeln. Die Rechtslage 

ist durchaus mit der Pflege 

eines kranken Kindes ver-

gleichbar, die als gesetzli-

che Pflicht gilt. Es handelt 

sich dabei um einen un-

aufschiebbaren Pflegefall, 

wobei etwas weniger Zeit 

als bei einem Kind einge-

räumt wird. Der Arbeitge-

ber muss dem Mitarbeiter 

daher die erforderliche 

Zeit für die Versorgung 

des Tieres geben und ihn 

für bis zu drei Tage frei-

stellen. 

Der Tierhalter hat Tier-

arztbesuche auf die Rand-

zeiten zu legen. 

 

 

 

Dürfen gesunde 
Mitarbeitende beim 

Bonus bevorzugt 
behandelt werden? 
 

Verschiedene Unterneh-

men praktizieren ein Bo-

nussystem, bei dem Mitar-

beiter belohnt werden, die 

möglichst wenig Absenzen 

vorweisen. Das mag un-

gerecht erscheinen, denn 

so haben Kranke keine 

Möglichkeit auf diesen Bo-

nus.  

Vor dem Gesetz ist eine 

solche Regelung aber er-

laubt, denn ein Bonus 

stellt den Dank für eine 

höhere Leistung dar. ���� 

 

 

 



Arbeitgeber muss 
Lohngleichheit 

beweisen 
 

Das Gleichstellungsgesetz 

verlangt vom Arbeitgeber, 

dass Mitarbeiter aufgrund 

ihres Geschlechts nicht 

diskriminiert werden dür-

fen, vor allem nicht in Be-

zug auf die Vergütung.  

Fühlt sich eine Mitarbeite-

rin bezüglich der Entlöh-

nung diskriminiert, so 

kann sie gerichtlich gegen 

ihren Arbeitgeber vorge-

hen und die Verletzung 

des Grundsatzes der glei-

chen Entlöhnung für Mann 

und Frau rügen. 

Dabei hat die Mitarbeiterin 

die Lohndiskriminierung 

nur glaubhaft zu machen, 

nicht aber den Beweis da-

für zu erbringen. Dadurch 

erfolgt eine sog. Beweis-

lastumkehr, was bedeutet, 

dass der Arbeitgeber den 

Beweis erbringen muss, 

dass die unterschiedliche 

Behandlung gerechtfertigt 

ist.  

Der Arbeitgeber muss also 

Faktoren nachweisen, die 

den Lohnunterschied be-

gründen können, wie z.B 

die Ausbildung, die Dauer 

der Betriebszugehörigkeit, 

die Qualifikation, die Er-

fahrung, die erbrachten 

Leistungen usw. 

Das Gericht lässt auch Kri-

terien zu, die nicht direkt 

mit der Arbeit als solches 

zu tun haben, wie die kon-

junkturelle Situation oder 

die Marktlage. Es ist also 

erlaubt, aufgrund der 

Marktlage einen höheren 

Lohn des später und bloss 

für bestimmte Zeit einge-

stellten Facharbeiters ge-

genüber einer bereits an-

gestellten Facharbeiterin 

zu rechtfertigen.  ���� 
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